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Die nicht durch Balkenlagen beanfpruchten Umfaffungen kann man durch
fünf Gefchoffe 714) hindurch 1 Stein ftark machen . Diefe Stärke reicht auch für
fteinerne Treppen aus , wenn die Stufen an beiden Enden unterfttitzt find und beim
Aufmauern der Wände mit verlegt werden . Sind fie nachträglich einzuftemmen , fo
müffen die Mauern um ^2 Stein verftärkt werden . Dies mufs auch bei frei tragen¬
den fteinernen Treppen gefchehen , deren Seitenwände des Stufenauflagers wegen
nicht unter 1 ^2 Stein gemacht werden dürfen .

In Berlin dürfen in Wohngebäuden bei zweiläufigen Treppen die Seitenwände in den oberen fünf Ge¬
ichoffen , bei Fabrikgebäuden nur in den vier oberen Gefchoffen 1 Stein ftark gemacht werden , in den tiefer
unten befindlichen Gefchoffen l J/2 Stein . Wenn das Treppenhaus breiter , als 2,5 m ift , wenn die Stufen
eingeftemmt werden , wenn aufser den Thüren auf dem Hauptruheplatz noch Abortthüren auf dem Zwifchen -
podeft vorhanden find , und wenn die Mauern zur Aufnahme von Kochmafchinenträgern dienen , fo find
die Mauern durchgängig 13 cm ftärker zu machen 715) .

Die mittlere Wangenmauer bei zweiläufigen, gerade gebrochenen Treppen ift
in der Regel mit 1 Stein ftark genug , da fie durch die eingebundenen Steinftufen
mit den feitlichen Umfaffungen verbunden wird.

Bei unterwölbten Treppen find die als Widerlager dienenden Umfaffungen nicht
unter 2 Stein ftark zu machen . Diefe Stärke kann für drei auf einander folgende
Gefchoffe beibehalten werden , ift weiter unten aber um ^ Stein zu vermehren 716) .

In der umftehenden Tabelle 717) geben wir Darfteliungen der in Berlin von
der Bau-Polizei genehmigten Mauerftärken für Wohn - und Fabrikgebäude .

?) Mauern aus verfchiedenen Stoffen .
Bei der Verwendung von anderen Bauftofifen , als Backfteinen kann man die

für die letzteren üblichen Mauerftärken nach den in Art . 298 (S . 374) gegebenen Ver -
hältnifszahlen für das gegebene Material umrechnen , ift dabei aber für das oberfte
Gefchofs an das geringfte zuläffige Mafs gebunden . Wenn diefes auch oft gröfser
ift, als für Backftein , fo ift man dagegen gewöhnlich in der Lage , die in den unter
einander folgenden Gefchoffen anzunehmende Verftärkung geringer als 13 cm ( 1j2 Stein)
bemeffen zu können . Namentlich gilt dies für regelmäfsig bearbeitete und grofs-
ftiickige Steine , bei welchen Mauerlatten häufig nicht angewendet werden , und über¬
haupt für alle Fälle , in denen die Mauerlatte weggelaffen werden kann und die
Gröfse der Mauerabfätze nicht durch das Format und die Mafse der Steine be¬
dingt ift .

Bei den geringwerthigen Mauerftoffen , deren geringe Fettigkeit oder unregel -
mäfsige Geftalt grofse Mauerdicken bedingen , ift man trotz der letzteren in der An¬
zahl der über einander aufführbaren Gefchoffe und damit in der Gefammthöhe der
Mauern befchränkt .

Reines Quadermauerwerk wird nur feiten in Deutfchland angewendet , und
dann zumeift nur bei Gebäuden von Verhältniffen , die nicht den gewöhnlichen
entfprechen , fo dafs übliche Mauerftärken nicht angegeben werden können . Die den
Quadermauern zu gebende Stärke ift daher nach den vorhandenen Bedingungen im
einzelnen Falle zu beurtheilen .

Das häufig vorkommende Mauerwerk mit Quaderverkleidung ift nach dem

71i) Nach : Scholz , a . a . O.
715} Siehe : Baugwksztg . 1890, S . 152.
716) Siehe : Scholz , a . a . O.
717) Nach : Baugwksztg . 1890, S . 152.
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Material der Hintermauerung zu beurtheilen und diefem entfprechend in der Dicke
zu bemeffen .

Gutes Schichtfteinmauerwerk ift gutem Backfteinmauerwerk gleichwerthig . Für 323-

Wohngebäude wird man aber die Umfaffungen der oberften Gefchoffe , wegen der
befferen Wärmeleitungsfähigkeit der natürlichen Steine , in der Mauerdicke nicht auf
das bei Backfteinen noch unter Umftänden zuläffige geringfte Mafs von 1 Stein
herabfetzen dürfen , fondern das von l 1^ Stein , das fich für Schichtfteine zu etwa
40 em ftellt , anwenden müffen. Etwas darunter kann man gehen , wenn man , wie
dies durchaus zweckmäfsig erfcheint , das Schichtfteinmauerwerk auf der Innenfeite
J/2 Stein ftark mit guten Backfteinen verkleidet , wobei aber auf guten Verband
zwifchen Schichtftein - und Backfteinmauerwerk zu achten ift . Man erhält dann für
das oberfte Gefchofs ungefähr 35 cm Mauerdicke der Umfaffungen . Mauerlatten
läfft man im Allgemeinen weg . Da man aber in der Bemeffung der Verftärkungs -

abfätze nicht gebunden ift und bei denfelben bis auf 5 cm herabgehen kann , fo em¬

pfiehlt fich dennoch die Verftärkung der Mauern in allen Gefchoffen. Alle ange¬
gebenen Mafse find übrigens von den üblichen Schichtfteinabmeffungen und den

etwaigen Baupolizei -Vorfchriften abhängig .
Im Königreich Sachfen müffen die frei flehenden Umfaffungen aus regelmäfsig bearbeiteten Steinen

(Sandftein -Grundftücken u . dergl .) bei mehrgefchoffigen Gebäuden , deren Stockwerke nicht über 6 Ellen

( z= 8,4 Höhe haben , wenigftens folgende Stärke erhalten :

Im Dach 8 , bezw . 10 Zoll ( = 0,i89 m oder 0,236 m) , mit Schäften von 16 , bezw . 20 Zoll Stärke

( = 0,378 m oder 0,472 ^ ) ;
im I . Stockwerke , von oben gerechnet , 10 Zoll Stärke ( =r 0,236 m) , mit Schäften von mindeftens

16 Zoll Stärke (— 0,378 m) ;
im II . Stockwerke , desgl . , 16 Zoll (~ 0,378 m) ;
im III . Stockwerke , desgl . , 20 Zoll ( ” 0,472 ra) ;
im IV . Stockwerke , desgl . , 22 Zoll ( = 0,5i9 m) ;
im V . Stockwerke , desgl ., 24 Zoll ( — 0,566 m) .

Als geringfte Dicke von Brandmauern gilt auch im Allgemeinen die von 25 cm ,
wie bei Backfteinen , obgleich die letzteren zumeift feuerficherer find , als die natür¬

lichen Steine .
Scheidemauern kann man nicht fchwächer machen , als die Schichtfteine dick

find. Für ftärker auszuführende Mittelmauern empfiehlt fich jedoch als Dicke die¬

jenige zu wählen , die fich durch das fcharfe Aneinandermauern der Läuferreihen ,

gewöhnlich zwei , ergiebt . Ein geringerer Stärkezuwachs , als eine Läuferftärke , be¬

deutet für die Fertigkeit keinen wefentlichen Gewinn , da er , abgefehen von den

Durchbindern , durch Füllfteine und Mörtel bewirkt wird .
Für lagerhafte Bruchfteine und Luftmörtel gilt als geringfte Mauerdicke 40 bis

45 cm, welche man nach der Gefchofszahl um fo viel zu verftärken hat , als dies im

Verhältnifs zu Backftein unter fonft gleichen Umftänden erforderlich ift . Die Gröfse

der Mauerabfätze darf dabei aber nicht geringer als 10 cm genommen werden , da in

der Regel Mauerlatten in Anwendung gelangen . Ein oft angewendetes Mafs für

die Abfatzbreite ift 15 cm . In der Zahl der Gefchoffe geht man nicht gern über

drei hinaus .
Ganz ähnlich verfährt man bei Mauern aus unregelmäfsigen Bruchfteinen ; nur

dafs die Mindeftdicke 50 bis 60 cm beträgt und die Höhe feiten über zwei Gefchoffe

genommen wird . Bei gröfserer Höhe ift die abfatzweife Einfchaltung durchbindender

Schichten aus regelmäfsigem Material erforderlich (vergl . Theil III , Band i , Art . 78 ,
S . 65 diefes » Handbuches « ) .

324 .
Lagerhafte
Bruchfteine .

325-
Unregelmälsige

Bruchfteine .
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s26- Mittelguter Portland -Cement -Beton wird gutem Backfteinmauerwerk in Luft -icton ^ ö
mörtel gleichwerthig erachtet . Man hat jedoch gefunden , wie fchon in Art . 300
(S . 376) erwähnt wurde , dafs genügender Schutz gegen Niederfchlag von Feuchtig¬keit und Wärmewechfel von den Umfaffungsmauern nur bei 25 bis 30 cm Stärke ge¬währt wird , wobei noch ein Putz mit Portland - Cement -Mörtel und forgfaltige Arbeit
vorausgefetzt werden müffen. Ift letztere Bedingung erfüllt , fo kann dann diefe Mauer-
ftärke durch drei Gefchoffe beibehalten werden , wie verfchiedene im Braunfchweigifchen
errichtete Gebäude beweifen , welche in drei Gefchoffen 30 cm ftarke Umfaffungen
haben 718

) . Die Scheidewände find bei diefen Gebäuden durchgängig 20 cm ftark
gehalten worden ; nur bei einem derfelben bekam die Langfeheidemauer 25 cm. Dabei
wurden mehrere diefer Gebäude in der fchwerer zu beauffichtigenden Herftellungs -
weife mit Packung (vergl . Art . 133 , S . 130) ausgeführt .

In England kommen wohl noch geringere Mauerftärken in Anwendung , jedenfalls aber nicht in
London , wo (vergl . Art . 134 , S . 132 ) bei der vorgefchriebenen fehr fetten Mifchung des Stampf -Betons die
Mauerftärke wenigftens gleich der Stärke der Ziegelmauern fein foll . Die Ueberwachungsgebühr des Be¬
zirks -Baubeamten beträgt dabei um die Hälfte mehr , als bei anderen Gebäuden .

Da fo forgfältige Ausführung und Beauffichtigung , wie fie für die angegebenen
geringen Mauerdicken verlangt werden müffen , nicht immer vorausgefetzt werden
können , fo finden fich denn auch mehrfach Betongebäude , namentlich folche mit
magereren Betonmifchungen , mit ftärkeren Mauern ausgeführt .

So find bei einem in Elbing ausgeführten , aus Keller - , Erdgefchofs und einem theilweife als Knie -
ftock behandelten Obergefchofs beftehenden Wohnhaufe die Umfaffungsmauern im Keller 0,65 bis 0 ,52 m,im Erdgefchofs 0,52 bis 0,40 m, die Scheidewände im Keller 0,52 bis 0 ,25 ™, im Erdgefchofs 0,47 bis 0,i3 m
ftark . Die Umfaffungsmauern des Erd - und Dachgefchoffes beftehen hier aus Kunftfteinblöcken von ge -
ftampftem Beton .

Aehnliche Mauerftärken finden fich auch bei anderen weftpreufsifchen Gebäuden und auch in Würt¬
temberg . So hat ein in Ravensburg errichtetes Wohnhaus im Fundament l,oo m, Kmllergefchofs 0 ,so m,
Erdgefchofs 0 ,eo m, Obergefchofs 0,45 m und im Knieftock 0 ,40 ™ Mauerftärke 719) . Es find dies Mafse , die
über die im Backfteinbau üblichen hinausgehen .

3° 7' Nach Engel 72 °) macht man bei zweigefchoffigen Gebäuden aus Kalkfand -Stampf-Kalkfand - r
stampfmaffe . maffe ( vergi . Kap . 5 , b , S . 123 u . ff .) die Umfaffungsmauern des oberen Gefchoffes 14 bis

20 Zoll preufs . , alfo ungefähr 37 bis 52 cm, die des unteren Gefchoffes 20 bis 24 Zoll,alfo 52 bis 63 cm ftark . Die durch Balkenlagen beanfpruchten Scheidemauern follen
eben fo ftark , die übrigen Scheidemauern 1 Fufs preufs . (= 0 , 3 i 4 m) dick gemachtwerden . Diefe Mafse gelten für eine durchfchnittliche Gefchofshöhe von 12 Fufs
(= 3,7 6 6 m) und für Verwendung von Luftkalk ; bei hydraulifchem Kalk foll die Dicke
der Backfteinmauern genügen .

Nach Menzel 1 ** 1) foll man den Mauern bis zu 3 m Höhe etwa der Höhe zur
Stärke geben und für jedes Meter mehr 4 cm zufetzen .

328- Nach Engel "122) hat man die Umfaffungsmauern von Gebäuden aus Erd - und■rd - und Lehm -
Stampfmaffe . Lehm - Stampfmaffe (vergl . Kap . 5 , a , S . 114 u . ff .) bei 24 Fufs preufs . (= 7,5 3 ™)Tiefe und 8 Fufs (— 2 ,51 ™) Höhe 1,5 Fufs (= 0,47 m) ftark zu machen und für jedenFufs mehr Höhe und Tiefe bis zu 44 Fufs Tiefe (13,si m) und 16 Fufs Höhe

(= 5 , 02 ^ ) ungefähr 1 Zoll (= 2,e ™) zuzufetzen , wobei vorausgefetzt ift , dafs die
Gebäude eine Mittelmauer von mindeftens 0,47 m Dicke haben . Bei mehrgefchoffigen

718) Vergl . : Zeitfchr . f . Baukde . 1881 , S . 523.
719) Siehe ebenda !., S . 529 , 533 .
720) In ; D er Kalk -Sand -Pifebau . 3. Aufl . Berlin 1864. S . 68.
721) In : Der Steinbau . 8. Aufl . Leipzig 1882, S . 154.
722) ln ; Die Bauausführung . Berlin 1881 . S . 241.
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Gebäuden gelten diefe Mafse für das obere Gefchofs ; jedes untere ift um 16 cm
ftärker in den Mauern anzulegen . Giebelwände eingefchoffiger Gebäude haben 42 cm
Stärke zu erhalten ; für jedes untere Gefchofs find ebenfalls 16 cm zuzufetzen. Scheide¬
wände ohne Belaftung follen mit 31 cm ftark genug fein .

Erd -Stampfmauern dürfte man übrigens feiten über zwei Gefchoffe hoch machen.
Nach der gewöhnlichen Annahme find Mauern aus Lehmfteinen l s/4 -mal (vergl .

Art . 298 , S . 375 ) fo ftark als Backfteinmauern zu machen . Abweichend find die An¬
gaben von Engel 1 * '6

) , nach welchem von forgfältig angefertigten und darauf ausge¬
trockneten Lehmfteinen die Mauern nicht ftärker , als von gebrannten Ziegeln ge¬
macht zu werden brauchen . Es follen die Aufsen - und Mittelmauern eingefchoffiger
Gebäude mit 1 ^2 Stein , Scheidewände mit 1 Stein hinreichend ftark fein .

Nach einer anderen Quelle 724) wäre die Stärkenbeftimmung , wie bei gebrannten
Steinen , nach der Steinzahl vorzunehmen und die durch die gröfseren Abmeffungen
der Lehmfteine fich ergebende Verftärkung ausreichend .

Als genügend dürften diefe Mafse aber nur für fehr geringe Höhen - und Tiefen-

abmeffungen der betreffenden Räume zu erachten fein.

-(•) Grundmauern .
Die Stärke der Grundmauern gewöhnlicher Gebäude kann man in der Regel

ohne Rückficht auf das gegebene Material beftimmen , weil zumeift bei denfelben
die für die verfchiedenen Materialien noch zuläffigen geringften Mauerftärken über-
fchritten werden . Eine Ausnahme hiervon machen nur die Grundmauern einge¬
fchoffiger Gebäude , fo wie oft die unbelafteten Scheidewände , deren Grundmauern
man daher auch häufig aus regelmäfsig geformten Steinen herftellt , um die für die

unregelmäfsig geftalteten nöthigen gröfseren Dicken zu vermeiden .
Manche der für die Gefchofsmauern unter Umftänden verwendbaren Materialien,

wie Lehm -Stampfmaffe und Lehmfteine , können wegen ihres ungenügenden Wider-
ftandes gegen Feuchtigkeit für Grundmauern nicht in Betracht kommen . Andere
Materialien , die wegen ihrer ftofflichen Eigenfchaften hierfür ganz geeignet wären ,
wie gut gebrannte Backfteine oder unregelmäfsige , fefte , aber kleine Bruchfteine,
find wegen der geringen Gröfse der Stücke weniger brauchbar , als die grofsftückigen
Baufteine , welche durch ihre Gröfse das gleichmäfsige Uebertragen der Gebäudelaft
auf den Baugrund begünftigen . Diefen Vortheil befitzen auch gröfse , unregelmäfsige
Bruchfteine , wenn fie mit ausreichender Sorgfalt vermauert werden (vergl . Art . 68 ,
S . 83 ) .

Eine gute Lagerung der Steine ift auch bei regelmäfsiger Geftalt derfelben für

Grundmauern unbedingt erforderlich , wenn Luft -Kalkmörtel oder Mörtel von fchwach

hydraulifchem Kalke zur Verwendung gelangt oder wenn fie als Trockenmauerwerk

aufgeführt werden . Sie ift dagegen von geringerer oder wohl auch keiner Bedeutung
bei Mörteln von ftark hydraulifchen Bindemitteln , welche in kurzer Zeit hohe Fertig¬
keit erreichen , wie Portland -Cement . Defshalb find Cement-Beton , Cement -Bruchftein-

oder Cement -Backfteinmauerwerk als fehr brauchbar für Grundmauern zu bezeichnen .
Aber auch bei diefen Materialien ift die geringfte Stärke der Grundmauern zunächft

nicht von der Druckfeftigkeit der betreffenden Mauerwerksart , fondern von der Dicke

329-
Lehmfteine .

33° -
Allgemeines .

723) Ebendaf . , S . 203.
72i) Zeitfchr . f . Bauhdw . 1858, S. 35.
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